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Bekanntmachung zur Schöffenwahl 2018 
für die Amtszeit 2019 bis 2023

Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen 
für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Gesucht werden 
in unserer Stadt Vetschau/Spreewald einschließlich Ortstei-
le insgesamt acht Frauen und Männer, die am Amtsgericht 
Senftenberg und Landgericht Cottbus als Vertreter des Vol-
kes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die 
Stadtverordnetenversammlung schlagen doppelt so viele 
Kandidaten vor, wie an Schöffen benötigt werden. Aus die-
sen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim 
Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Haupt- und 
Hilfsschöffen.
Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der 
Stadt Vetschau/Spreewald einschließlich Ortsteile wohnen 
und am 01.01.2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt 
sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die 
die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wur-
de oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer 
schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme 
von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlos-
sen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, 
Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, 
Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen 
nicht zu Schöffen gewählt werden.
Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in ho-
hem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des 
Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des 
anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung. 
Auch ein gesunder Menschenverstand, Menschenkenntnis 
und Lebenserfahrung sind gefragt. Juristische Kenntnisse 
irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich.
Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allge-
meinen Strafsachen (gegen Erwachsene) bis zum 4. April 
2018 bei der Stadt Vetschau/Spreewald, Schlossstraße 10, 
03226 Vetschau/Spreewald. Ein Formular kann von der Inter-
netseite www.vetschau.de oder www.schoeffenwahl.de he-
runtergeladen werden. Informationen erhalten interessierte 
Bürger bei der Stadt Vetschau/Spreewald, Frau Schwerdtner 
(Tel.: 035433 777-70).

Vetschau/Spreewald, 22.02.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister

Bekanntmachung des Beschlusses zur 
öffentlichen Auslegung der 2. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 01/2007  
„Ferien, Wassersport und schwimmende 

Häuser“ gem. § 3 (2) BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Vetschau/
Spreewald hat in ihrer Sitzung am 04.12.2017 die 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 01/2007 „Ferien, Wassersport 
und schwimmende Häuser“ in der Fassung Entwurf Oktober 
2017 beschlossen und zur Offenlage bestimmt. Die Begrün-
dung wurde gebilligt.
Der geänderte räumliche Geltungsbereich umfasst den 
bisher bestehenden Bebauungsplan unter Herausnahme 
der Flurstücke 30 und 31 und 32 der Flur 2 der Gemarkung 
Laasow (Änderung Geltungsbereich siehe gesonderte Be-
kanntmachung im Amtsblatt vom 15.12.2017).
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch:
im Norden, die neu errichtete Planstraße A 1 bis A3,
im Osten durch die Wasserfläche des Gräbendorfer Sees,
im Süden durch den Strand und das Waldgebiet am IBA Steg 
und
im Westen durch die Landesstraße L 524.
Der geänderte Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in 
nebenstehender Grafik dargestellt (Übersichtsplan unmaß-
stäblich).
Von der 2. Änderung des Bebauungsplanes sind die Son-
dergebiete sowie einzelne Festsetzungen zu den Versor-
gungs- bzw. Verkehrsflächen betroffen. Mit den zukünftigen 
Ausweisungen wird eine stärkere Ausprägung auf familien-
freundliche Ferienhausnutzung beabsichtigt.
Für die Belange des Umweltschutzes wurde eine Umwelt-
prüfung durchgeführt.
Auf die Standorte der externen Ausgleichsmaßnahmen A1 
(Sanierung Dorfteich Laasow), A 2 (Renaturierung Teich an 
der Brandtemühle Vetschau) sowie A 3 Baumpflanzungen- 
siehe Anlage- wird hingewiesen (siehe Übersichtsplan).
Der Planentwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
01/2007 „Ferien, Wassersport und schwimmende Häuser“ 
liegt mit Begründung und Umweltbericht sowie den wesent-
lichen umweltbezogenen Stellungnahmen gem. § 3(2) des 
BauGB in der Zeit

vom 22.03.2018 bis einschließlich 23.04.2018
in der Stadtverwaltung Vetschau/ Spreewald (Fachbereich 
Bau, Sachgebiet Planung, Zimmer 302), 03226 Vetschau/ 
Spreewald, Schlossstraße 10 während der folgenden Zeiten 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus:
Montag  von   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Dienstag  von   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Mittwoch  von   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Donnerstag  von   9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr sowie
Freitag  von   9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Während dieser Auslegungsfrist können von jedermann Hin-
weise, Bedenken und Anregungen zum Entwurf schriftlich 
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oder während der Dienstzeiten zur Niederschrift vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben.
Folgende umweltbezogene Informationen sind verfügbar 
bzw. wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen liegen 
vor und können während der Auslegungszeit eingesehen 
werden:

Unterlagen
•	 Landschaftsplan	 zum	 Flächennutzungsplan	 (Stand	 Mai	

2006)
•	 Umweltbericht	 und	 Artenschutzrechtlicher	 Fachbeitrag	

zum rechtswirksamen Bebauungsplan 2012
•	 Umweltbericht	zum	Entwurf	der	2.	Änderung	Bebauungs-

plan

wesentliche umweltbezogene Stellungnahmen
•	 Landkreis	OSL	vom	17.08.2017	zu	Belangen	der	Schutzge-

biete, des Naturschutzes, des Gewässerschutzes, des Ar-
ten- und Biotopschutzes, des Gehölzschutzes, des Denk-
malschutzes (Bodendenkmale), des Gesundheitsschutzes

•	 Gemeinsame	 Landesplanungsabteilung	 vom	 14.08.2017	
zu Belangen der Raumordnung und Landesplanung

•	 Landesamt	für	Umwelt	vom	17.08.2017	zu	Belangen	des	
Naturschutzes, des Gewässerschutzes und des Immissi-
onsschutzes

•	 Wasser-	und	Bodenverband	vom	15.08.2017	zu	Belangen	
des Gewässerschutzes

•	 Biosphärenreservat	Spreewald	vom	28.07.2017	zu	Belan-
gen des Schutzgebietes

•	 Landesamt	 für	 Bergbau,	 Geologie	 und	 Rohstoffe	 vom	
14.08.2017 zu Belangen des Bergrechtes und des Boden-
schutzes

•	 LMBV	GmbH	vom	16.08.2017	zu	Belangen	des	Bergrech-
tes und des Bodenschutzes

•	 BLDAM	vom	08.08.2017	zu	Belangen	des	Denkmalschut-
zes (Bodendenkmale)

Im Internet unter: 
www.vetschau.de/stadtverwaltung/oeffentlichkeitsbeteili-
gung.

können der ursprüngliche Bebauungsplan (Urplan 2012), die 
Unterlagen zum Planentwurf 2. Änderung sowie die umwelt-
relevanten Stellungnahmen ebenfalls eingesehen werden.

Vetschau/Spreewald, 28.02.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Wahlbehörde zur 
Wahl des Landrates des Landkreises 

Oberspreewald-Lausitz am 22. April 2018 
und einer ggf. notwendig werdenden 

Stichwahl am 06. Mai 2018  
(§ 42 Brandenburgische  

Kommunalwahlverordnung – BbgKWahlV)

Gemäß § 42 der Brandenburgischen Kommunalwahlverord-
nung (BbgKWahlV) wird Folgendes bekannt gemacht.
1.  Die Wahl des Landrates des Landkreises Oberspreewald-

Lausitz findet am 22. April 2018 statt. Eine ggf. notwen-
dig werdende Stichwahl findet am 06. Mai 2018 statt. Die 
Wahl dauert jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr.

 Die Stadt Vetschau/Spreewald ist in 15 Wahlbezirke eingeteilt.
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtig-

ten Personen bis spätestens 01. April 2018 übersandt wer-
den, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, 
in dem die wahlberechtigten Personen wählen können.

2.  Die Briefwahlvorstände zur Wahl des Landrates treten am 
jeweiligen Wahltag zur Ermittlung des Briefwahlergebnis-
ses um 15.00 Uhr im Landratsamt Senftenberg, Dubina-
weg 1, Haus I zusammen.

3.  Die wahlberechtigten Personen können nur in dem Wahl-
lokal des Wahlbezirkes wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis sie eingetragen sind. Die Wahlbenachrichtigung 
ist vorzulegen. Die Wahlbenachrichtigungskarte wird den 
wahlberechtigten Personen wieder ausgehändigt. Diese 
ist bei einer notwendig werdenden Stichwahl erneut vor-
zulegen. Auf Verlangen des Wahlvorstandes haben sich 
die wahlberechtigten Personen auszuweisen.

 Wer erst zur Stichwahl wahlberechtigt wird oder wer 
nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist und bereits für 
die erste Wahl einen Wahlschein erhalten hat oder wer im 
Wählerverzeichnis eingetragen ist und nicht nur für die 
erste Wahl einen Wahlschein beantragt hat, erhält für die 
Stichwahl von Amts wegen einen Wahlschein.

4.  Gewählt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln, die 
im Wahllokal bereitgehalten werden. Die Stimmzettel ent-
halten die mit Beschluss des Kreiswahlausschusses zuge-
lassenen Wahlvorschläge.

 Bei der Wahl bzw. einer ggf. notwendig werdenden Stich-
wahl hat jede wahlberechtigte Person eine Stimme. Der 
Wähler muss den Bewerber, dem er seine Stimme geben 
will, durch Ankreuzen eindeutig kennzeichnen. Ist nur ein 
Bewerber zugelassen, ist in einem bei den Wörtern „Ja“ 
oder „Nein“ befindlichen Kreisen ein Kreuz zu setzen.

 Der Stimmzettel muss von der wahlberechtigten Person 

in einer Wahlkabine des Wahllokals gekennzeichnet und 
in der Weise gefaltet werden, dass die Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist.

5.  Eine wahlberechtigte Person, die keinen Wahlschein be-
sitzt, kann ihre Stimme nur in dem für sie zuständigen 
Wahllokal abgeben.

6.  Eine wahlberechtigte Person, die einen Wahlschein hat, 
kann an der jeweiligen Wahl durch Stimmabgabe in ei-
nem beliebigen Wahllokal des Wahlgebietes oder durch 
Briefwahl teilnehmen.

 Wer zur Wahl des Landrates durch Briefwahl wählen will, 
muss sich von der Wahlbehörde einen amtlichen weißen 
Stimmzettel, einen blauen amtlichen Wahlbriefumschlag so-
wie einen orangefarbenen Stimmzettelumschlag beschaffen.

 Die wahlberechtigte Person kennzeichnet persönlich und 
unbeobachtet den Stimmzettel, legt diesen in den organ-
gefarbenen Stimmzettelumschlag und verschließt diesen.

 Der verschlossene orangefarbene Stimmzettelumschlag 
ist mit dem unterschriebenen Wahlschein in den blauen 
Wahlbriefumschlag einzulegen. Der blaue Wahlbriefum-
schlag ist zu verschließen und an die dort angegebene 
Stelle zu übersenden.

 Der blaue Wahlbriefumschlag kann auch dort abgegeben 
werden. Die Briefwahl kann auch an Ort und Stelle bei der 
Wahlbehörde ausgeübt werden.

 Der blaue Wahlbrief zur Wahl des Landrates muss der 
darauf angegebenen Stelle spätestens am 22. April 2018, 
18.00 Uhr vorliegen.

 Der blaue Wahlbrief zur Stichwahl des Landrates muss 
der darauf angegebenen Stelle spätestens am 06. Mai 
2018, 18.00 Uhr vorliegen.

7.  Die Wahl ist öffentlich. Jedermann hat Zutritt zum Wahllo-
kal bzw. den Briefwahlvorständen, soweit das ohne Stö-
rung des Wahlgeschäftes möglich ist.

8.  Nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches wird bestraft, 
wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis ei-
ner Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht.

Vetschau/Spreewald, den 22.02.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister

22.02.2018
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Bekanntmachung der Wahlbehörde  
über das Recht auf Einsichtnahme in das 

Wählerverzeichnis und Erteilung von 
Wahlscheinen zur Wahl des Landrates 

des Landkreises Oberspreewald-Lausitz 
am 22. April 2018 und einer etwa  

notwendig werdenden Stichwahl am  
6. Mai 2018 (§ 18 Brandenburgische  

Kommunalwahlverordung - BbgKWahlV)
1.  Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Landrates des 

Landkreises Oberspreewald-Lausitz
 für die Wahlberechtigten der Stadt Vetschau/Spree-

wald (Wahlbehörde) wird in der Zeit
 vom 03. bis 06. April 2018
 während der Öffnungszeiten
 Dienstag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
  13:30 Uhr – 18:00 Uhr
 Mittwoch  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
  13:30 Uhr – 15:00 Uhr
 Donnerstag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 
  13:30 Uhr – 16:00 Uhr
 Freitag  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
 in der Verwaltung der Stadt Vetschau/Spreewald Ein-

wohnermeldestelle Zimmer 120, Schlossstraße 10, 
03226 Vetschau/Spreewald zur Einsichtnahme bereit-
gehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern 
ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeich-
nis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung 
besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberech-
tigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 32b Abs. 1 Brandenburgischem Meldegesetz 
eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird automatisch geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann während der Einsichtsfrist Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder als Erklärung zur Nie-
derschrift, persönlich oder durch einen Bevollmäch-
tigten, bei der unter Ziff. 1 angegebenen Stelle einge-
legt werden.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten für die Wahl des Landrates bis 
spätestens zum 01. April 2018 eine Wahlbenachrichti-
gung zugestellt.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss dies der Wahlbe-
hörde mitteilen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

4.  Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis
 Ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis 

gemäß den §§ 14 und 15 BbgKWahlV kann bei der 
unter 1. genannten Stelle zu den dort genannten Öff-

nungszeiten sowie montags in der Zeit von 9:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr gestellt 
werden.

5.  Erteilung von Wahlscheinen
5.1  Einen Wahlschein für die Wahl des Landrates erhält 

auf Antrag:
 -   eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person,
 -   eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 

wahlberechtigte Person
 a)   wenn sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschul-

den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis versäumt hat,

 b)   ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 15 Abs. 1 Satz 1 BbgK-
WahlV oder der Einspruchsfrist entstanden ist,

 c)   wenn ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Wahlbehörde gelangt ist.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein für die Wahl des Landrates 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis 15 Uhr am Wahltag 
ein neuer Wahlschein erteilt werden.

5.2  Wahlscheine für die Wahl des Landrates können von 
in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten schriftlich oder mündlich bis zum 20. April 
2018, 18.00 Uhr bei der Wahlbehörde Stadt Vetschau/
Spreewald schriftlich oder als Erklärung zur Nieder-
schrift beantragt werden. Die Schriftform gilt durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch 
sonstige dokumentierbare Übermittlung in elektroni-
scher Form als gewahrt, wenn der Antrag auch den 
Tag der Geburt der antragstellenden Person enthält. 
Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.

 Wahlscheine dürfen frühestens ab dem 20. Februar 
2018 erteilt werden.

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag gestellt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.1 Buchstaben a) bis 
c) angegebenen Gründen einen Antrag auf Erteilung 
von Wahlscheinen für die Wahl des Landrates noch bis 
15.00 Uhr am Wahltag stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Eine behinderte wahlbe-
rechtigte Person kann sich bei der Antragstellung ei-
ner anderen Person bedienen.

 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunter-
lagen für eine andere Person ist nur möglich, wenn 
die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachge-
wiesen wird.

5.3  Wer einen Wahlschein für die Wahl des Landrates hat, 
kann in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlgebie-
tes oder durch Briefwahl wählen. Das Wahlgebiet ist 
der Landkreis Oberspreewald-Lausitz.

 Einer wahlberechtigten Person, die für die Wahl des 
Landrates einen Wahlschein erhalten hat, wird für die 
Stichwahl von Amts wegen ein Wahlschein ausge-
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stellt, es sei denn, aus dem Antrag ergibt sich, dass 
die wahlberechtigte Person zur Stichwahl im Wahlbe-
zirk (Wahllokal) wählen will. In diesem Fall erhält die 
wahlberechtigte Person mit dem Wahlschein bzw. den 
Briefwahlunterlagen für den Wahltag die Wahlbenach-
richtigungskarte für den Tag der Stichwahl zurück. Eine 
Person, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt wird, 
erhält von Amts wegen einen Wahlschein.

5.4  Ergibt sich aus dem Antrag auf einen Wahlschein nicht, 
dass der Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand 
wählen will, so werden dem Wahlschein beigefügt:

  -  ein amtlicher weißer Stimmzettel
  -   ein amtlicher orangefarbener Stimmzettelum-

schlag,
  -   ein amtlicher, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehener blauer Wahl-
briefumschlag und

  -  ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Wer durch Briefwahl wählt, muss den orangefarbenen 

Stimmzettelumschlag mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Umschlag) und dem unterschriebenen 
weißen Wahlschein in den blauen Wahlbriefumschlag 
einlegen, diesen verschließen und an die dort angege-

bene Stelle übersenden. Der blaue Wahlbriefumschlag 
kann auch dort abgegeben werden.

 Die Briefwahl kann auch an Ort und Stelle bei der 
Wahlbehörde ausgeübt werden.

 Der blaue Wahlbrief muss der darauf angegebenen 
Stelle spätestens am 22.04.2018 bzw. im Falle einer 
Stichwahl am 06.05.2018 um 18.00 Uhr zugehen bzw. 
vorliegen.

Vetschau/Spreewald, 22.02.2018

Bengt Kanzler
Bürgermeister
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